	




	
	Info des Regierungsrates vom 26. Oktober 2011
Neue Zuordnung der Anteile zwischen Versicherungsprämie und Feuerschutzabgabe bei der Rechnung der Gebäudeversicherung

Zur Deckung all ihrer Verpflichtungen erhebt die Gebäudeversicherung Zug (GVZG) bei den Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern jährlich den Betrag von 55 Rappen pro tausend Franken Versicherungswert. Die Aufteilung dieser 55 Rappen sieht ab 2012 für den Versicherungsteil 45 Rappen und für den Feuerschutzteil zehn Rappen vor. 2010 und 2011 betrugen diese Anteile 47 Rappen respektive acht Rappen. Auf Grund der aufge​brauchten Rückstellungen zugunsten der Feuerschutzrechnung müssen die Anteile neu verteilt werden. Eine generelle Reduktion des Gesamtbetrages ist hingegen aus finanz​politischen Überlegungen (zu geringe Reserven) nicht möglich. Umgekehrt kann zum heutigen Zeitpunkt auch auf eine Erhöhung der Gesamtprämie von 55 Rappen pro Tau​send Franken Versicherungskapital verzichtet werden.
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